
Rotary Foundation 

Revolving-Kredite und Kleinkredite 
 
 
Allgemeine Richtlinien 

Die Rotary Foundation unterstützt Kleinkreditinitiativen, Gemeinschaftsbanken und Kreditgemeinschaften, die den 
Zweck haben, auf lokaler elementarer Basis unabhängige Geschäftsgründungen zu ermöglichen, welche somit für 
die Betreiber ökonomische Hilfe zur Selbsthilfe bedeuten und die Armut bekämpfen. Diese Initiativen müssen 
selbstverständlich in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Bestimmungen der Rotary Foundation erfolgen.  
 
1. Einrichtung von Programmen 

Es wird Clubs und Distrikten empfohlen, ihre eigenen Kreditprogramme zu etablieren, wobei sämtliche 
Leihprogramme (Geld, Materialien, Ausrüstungen) für nachhaltige Entwicklungs-projekte gemeint sind.  

 
2. Zuwendungen zum Kapitalstock 

Grant-Mittel dürfen für den Kapitalstock bis zu einer Höhe von 10.000 USD pro Kredit-nehmergruppe verwendet 
werden. Eine Zuwendung kann u.U. mehrere Gruppen unterstützen.   

 
3. Prüfung und Projektbegleitung 
 Grant-Anträge für Revolving-Kreditprojekte müssen vor Einreichung an das Kuratorium von Humanitarian 

Grants Advisors auf technische Tauglichkeit und langfristigen Wert geprüft werden.   
 
4. Kooperierende Organisationen 

Kooperierende Organisationen können Rotary Clubs und Distrikte bei Kreditprojekten unterstützen, 
Projektkontrolle und Aufsicht muss jedoch beim Club/Distrikt liegen. Die Foundation genehmigt Anträge für 
entsprechende Projekte unter Einbeziehung von Drittorganisationen erst, nachdem der Nachweis erbracht wurde, 
dass diese Organisationen seriös sind und den Bestimmungen der Rotary Foundation entsprechen und dass 
Rotarier weiterhin signifikant an allen Aktionen beteiligt sind. 

 
5. Schulung und Rückzahlungszeiträume und -termine 
 Grant-Projekte, die die Einrichtung eines Kreditfonds beinhalten, müssen auch Vorkehrungen für 

Schulung/Beratung sowie detaillierte Rückzahlungskonditionen- und -termine erhalten. 

 
6. Kreditvereinbarungen (Revolving Loan Fund Agreements) 

Grant-Projekte, die die Einrichtung eines Kreditfonds beinhalten, müssen separate  Vereinbarungen (Revolving 
Loan Fund Agreements) für jede Kreditnehmergruppe eingehen, bevor Kredite freigegeben werden können. Die 
Vereinbarungen beinhalten sämtliche Vertragsbedingungen wie Zinssätze, Kreditlinien, Rückzahlungsmodi etc.. 

 
7. Kontinuitätsplanung 
 Grant-Projekte zur Einrichtung von Revolving-Krediten müssen über Kontinuitätspläne verfügen, aus denen 

hervorgeht, wie Kapitalbeträge weiter für revolvierende Kredite verwendet werden, nachdem die Berichtspflicht 
gegenüber der Rotary Foundation ausgelaufen ist 

 
8. Verwaltungskosten 
 Es wird anerkannt, dass unter den Standardrichtlinien für Humanitarian Grants Mittel der Rotary Foundation für 

Anschubkosten von Rotary Clubs und Distrikten für Revolving-Kreditprojekte verwendet werden können, bis das 
Projekt sich selbst trägt. 

 
9. Verwendung von Zinserträgen, Gebühren 
 Zinsen und andere Erträge aus Revolving-Kreditkapital der Rotary Foundation können zur Bestreitung von 

Projektverwaltungskosten verwendet werden. 
 
10. Mittelrückführung bei Beendigung des Programms 



 Im Falle, dass die rotarischen Projektsponsoren entscheiden, das Kreditprojekt nicht weiterzuführen, ist das 
eingesetzte Kapital an die Rotary Foundation zurückzuleiten. 

 
11. Kreditgarantien 
 Die Rotary Foundation unterstützt keine Kreditgarantiesysteme oder Zusagen mit ihren Mitteln. 
 
 
 
 


